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Was sich 2010 ändert - wichtige Regelungen im Überblick 
 
Im neuen Jahr treten viele gesetzliche Änderungen in Kraft, auf die im Folgenden hingewie-
sen werden soll. Nachfolgend geben wir eine Übersicht über wichtige Änderungen und Neu-
regelungen im Bereich Gesundheit, Familie, Rente, Arbeit und Soziales. 
 
Höhere Leistungen der Pflegeversicherung 
 

Im Zuge der Pflegereform 2008 wurden ab 1. Januar 2010 die finanziellen Leistungen der 
Pflegeversicherung erneut angehoben:  

1. Anhebung der ambulanten Pflegesachleistungen bis zu monatlich 

• in Pflegestufe I von 420 € auf 440 € 
• in Pflegestufe II von 980 € auf 1.040 €  
• in Pflegestufe III von 1.470 € auf 1.510 € 

2. Anhebung des Pflegegeldes monatlich 

• in Pflegestufe I von 215 € auf 225 €  
• in Pflegestufe II von 420 € auf 430 €  
• in Pflegestufe III von 675 € auf 685 € 

3. Anhebung der Pflegeaufwendungen im Rahmen der so genannten Verhinderungspflege für 
bis zu 4 Wochen im Kalenderjahr bis zu  

bei Pflegevertretung durch nahe Angehörige: 

• in Pflegestufe I von 215 € auf 225 €  
• in Pflegestufe II von 420 € auf 430 €  
• in Pflegestufe III von 675 € auf 685 € 

bei Pflegevertretung durch sonstige Personen in allen 3 Pflegestufen: 

von 1.470 € auf 1.510 € 

4. Kurzzeitpflege bis zu jährlich in allen 3 Pflegestufen 

von 1.470 € auf 1.510 € 

5. Teilstationäre Tages- und Nachtpflege bis zu monatlich 
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• in Pflegestufe I von 420 € auf 440 €  
• in Pflegestufe II von 980 € auf 1.040 €  
• in Pflegestufe III von 1.470 € auf 1.510 € 

6. Vollstationäre Pflege pauschal monatlich 

• in Pflegestufe III von 1.470 € auf 1.510 €  
• in Härtefällen von 1.750 € auf 1.825 € 

Die vollstationären Sachleistungsbeträge der Pflegestufen I und II sowie alle weiteren hier 
nicht aufgeführten Leistungen bleiben unverändert.  

Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen 
 

Bislang waren nur Kassen unter Bundesaufsicht insolvenzfähig. Zum 1. Januar 2010 wurden 
auch die Krankenkassen insolvenzfähig, die unter der Aufsicht der Länder stehen. Diese 
Ungleichbehandlung wurde damit aufgehoben. Alle Kassen müssen seit diesem Zeitpunkt 
ihre Bücher nach einheitlichen und gleichen Vorschriften führen, die stärker an das Handels-
gesetzbuch angepasst sind. Das erhöht die Transparenz. 

Die Krankenkassen werden verpflichtet, für ihre Versorgungszusagen an die Beschäftigten 
ein ausreichendes Deckungskapital im Zeitraum von längstens 40 Jahren zu bilden. Im Inte-
resse der Versicherten und der Beschäftigten gelten gesetzliche Maßnahmen, um eine In-
solvenz oder Schließung einer Kasse zu vermeiden. Dazu gehören freiwillige vertragliche 
Regelungen über Finanzhilfen innerhalb der Krankenkassen der Kassenart und finanzielle 
Hilfen zur Fusionen durch den Spitzenverband.  

Sicherstellungszuschläge für die vertragszahnärztliche Versorgung 
 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 trat der § 105 Abs. 5 SGB V in Kraft. Danach gelten seit 
diesem Zeitpunkt die Regelungen zur Zahlung von Sicherstellungszuschlägen nur noch für 
die vertragszahnärztliche Versorgung. Bislang konnten Sicherstellungszuschläge an Ver-
tragsärzte in Gebieten oder Teilen von Gebieten gezahlt werden, für die der Landessau-
schuss der Ärzte und Krankenkassen eine Unterversorgungsfeststellung bzw. eine Feststel-
lung getroffen hat, dass ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf besteht. Hintergrund der 
Änderung ist, dass im Rahmen der Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems ab 
dem Jahr 2010 eine Steuerung des ärztlichen Niederlassungsverhaltens über Preisanreize 
vorgesehen wurde.  
 
Hilfsmittelversorgung 
 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde die Hilfsmittelversorgung stärker wettbe-
werblich ausgerichtet. Die nach altem Recht zur Versorgung der Versicherten berechtigende 
Zulassung wurde abgeschafft. Hilfsmittel dürfen an Versicherte nur noch auf der Grundlage 
von Verträgen abgegeben werden. Für Leistungserbringer, die am 31. März 2007 über eine 
Zulassung nach § 126 SGB V in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung verfügten, galt 
eine Übergangsfrist, während der die betreffenden Leistungserbringer noch versorgungsbe-
rechtigt sind. Die Übergangsfrist endete zum 31. Dezember 2009. Seit 1. Januar 2010 kann 
auch die Versorgung der Versicherten durch Leistungserbringer, die übergangsweise noch 
versorgungsberechtigt waren, nur noch auf der Grundlage von Verträgen mit den Kranken-
kassen erfolgen. 
 
Familienentlastung  
 

Ab dem 1. Januar 2010 werden das Kindergeld, der Kinderfreibetrag sowie der Unterhalts-
vorschuss erhöht. Das Kindergeld steigt für das erste und zweite Kind monatlich von 164 
Euro auf 184 Euro, für das dritte Kind von 170 Euro auf 190 Euro und für alle weiteren Kinder 
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von 195 Euro auf 215 Euro. Ebenso wird der Kinderfreibeträge erhöht. Er steigt von derzeit 
6.024 Euro auf 7.008 Euro. 
 
Auch der Unterhaltsvorschuss für Kinder getrennt lebender Eltern wird angehoben: Von 117 
Euro auf 133 Euro für Kinder bis fünf Jahre und von 158 Euro auf 180 Euro für die 6- bis 11-
Jährigen.  
 
Die Erhöhung der Freibeträge für Kinder wirkt sich auch auf die Unterhaltsansprüche von 
Kindern von allein erziehenden Eltern aus. Der gesetzliche Mindestunterhalt wird angepasst 
und beträgt ab Januar 2010 
* für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 317 Euro  
* für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 364 Euro und  
* für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 426 Euro. 
 
Verbesserte Absetzbarkeit von Unterhaltsaufwendungen 
 

Der Höchstbetrag für nach § 33a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) abziehbare 
Unterhaltsleistungen an gesetzlich Unterhaltsberechtigte und ihnen gleichgestellte Personen 
wird von derzeit 7.680 Euro auf 8.004 Euro (ab Veranlagungszeitraum 2010) angehoben. 
Zusätzlich sind ab dem Jahr 2010 die für die unterhaltene Person übernommenen Beiträge 
zu einer Basiskranken- und einer Pflegepflichtversicherung abziehbar. 
 
Sozialversicherungsrechengrößen 
 

Mit der Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2010 wurden die maßgebli-
chen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß der Einkommensentwicklung im Jahr 
2008 aktualisiert. Das Verordnungsverfahren und die Festlegung der Werte erfolgen in sich 
jährlich wiederholender Routine auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen. Die Rechengrö-
ßen der Sozialversicherung 2010 im Überblick: 
 
Sozialversicherungsrechengrößen Monat West) Jahr (West) Monat (Ost) Jahr (Ost)
Beitragsbemessungsgrenze:  
allgemeine Rentenversicherung 

5.500 Euro 66.000 Euro 4.650 Euro 55.800 Euro 

Beitragsbemessungsgrenze:  
knappschaftliche Rentenversicherung 

6.800 Euro 81.600 Euro 5.700 Euro 68.400 Euro 

Beitragsbemessungsgrenze:  
Arbeitslosenversicherung 

5.500 Euro 66.000 Euro 4.650 Euro 55.800 Euro 

Versicherungspflichtgrenze: 
Kranken- u. Pflegeversicherung 

4.162,50 Euro 49.950 Euro 4.162,50 Euro 49.950 Euro 

Beitragsbemessungsgrenze:  
Kranken- u. Pflegeversicherung 

3.750 Euro 45.000 Euro 3.750 Euro 45.000 Euro 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 2.555 Euro 30.660 Euro 2.170 Euro 26.040 Euro 
 
Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung 
 

Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem 1. Januar 2010 
unverändert 19,9 Prozent in der allgemeinen Rentenversicherung und 26,4 Prozent in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung. 
 
Künstlersozialversicherung 
 

Der Abgabesatz der Künstlersozialabgabe wird von 4,4 Prozent auf 3,9 Prozent gesenkt. 
 
Ergänzung von Melde- und Beitragsnachweisen der Künstlersozialkasse an die 
Krankenkasse der Versicherten 
 

Durch die Beitragsabführung an den Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen von der 
Künstlersozialkasse keinen Nachweis über die Beiträge der einzelnen versicherten Künstler 
und Publizisten mehr. Um Probleme bei der Berechnung von einkommensabhängigen Ent-
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geltersatzleistungen etc. zu vermeiden, wird die Meldepflicht um einen automatisierten mo-
natlichen Melde- und Beitragsnachweis an die zuständige Krankenkasse ergänzt. 
 
Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung 
 

Der Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem 1. Januar 2010 
weiterhin 79,60 Euro. 
 
Entgeltbescheinigungsrichtlinie tritt in Kraft 
 

Um einen einheitlichen Mindeststandard zur Ausstellung einer Entgeltbescheinigung zu er-
reichen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Zusammenwirken sich mit 
zahlreichen Vertretern der Wirtschaft und der Betreiber von Entgeltabrechungsprogrammen 
auf einen einheitlichen Mindeststandard geeinigt. Damit wird eine vergleichbare Lesbarkeit 
der Bescheinigungen durch den gleichen Aufbau und standardisierte Begriffe gesichert. Dies 
vereinfacht nicht nur die Lesbarkeit für die Beschäftigten oder gegebenenfalls Personen, die 
diese Bescheinigungen vorgelegt bekommen, sondern erreicht erstmalig die einheitliche Ver-
wendung und Definition von Entgeltbegriffen in der Abrechnung. Mittelfristig versprechen 
sich alle Beteiligten davon auch Entlastungen in den Arbeitsabläufen der Arbeitgeber bei 
Neueinstellung von Beschäftigten und im Bereich des Bescheinigungswesens. 
 
Elektronisches Entgeltnachweisverfahren (ELENA) startet 
 

Zum 1. Januar 2010 startet mit der erstmaligen Meldung der Beschäftigtendaten durch die 
Arbeitgeber an die Zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Rentenversicherung das elekt-
ronische Entgeltnachweisverfahren (ELENA), dass mittelfristig zu einer erheblichen Entlas-
tung der Arbeitgeber im Bereich des Bescheinigungswesens beitragen wird. Ab 2012 werden 
die Bescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbescheinigung nach § 312 
SGB III, Nebeneinkommensbescheinigung nach § 313 SGB III und Auskunft über Beschäfti-
gung nach § 135 SGB III) sowie die Bescheinigungen für Wohngeld und nach dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes ersetzt werden. Bis 2012 werden dafür die notwendigen 
Daten parallel zum bestehenden papiergestützten Bescheinigungsverfahren in der Zentralen 
Speicherstelle in Würzburg hinterlegt. Informationen und Arbeitshilfen finden Arbeitgeber wie 
Beschäftigte auf der Internetseite www.das-elena-verfahren.de. 
 
Änderung des Meldeverfahrens bei Anschriftenänderung 
 

Die Meldebehörden der Kommunen melden ab dem 1. Januar 2010 Geburten, Anschriften-
änderungen oder Sterbefälle direkt an die Träger der Deutschen Rentenversicherung. Da-
durch entfallen rund 16 Millionen Meldungen im Jahr. Die aktualisierten Anschriftendaten 
werden von der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung an die Einzugsstellen und 
die Bundesagentur für Arbeit übermittelt, um sicherzustellen, dass auch die anderen Sozial-
versicherungsträger eine aktuelle Anschriftendatei führen. 
 
Betriebsprüfer der Rentenversicherer prüfen erstmalig Beitragszahlungen zur 
Unfallversicherung 
 

Erstmalig werden ab dem 1. Januar 2010 die Betriebsprüfer der Rentenversicherer bei ihren 
Betriebsprüfungen auch die Angaben zur Beitragszahlung in der Unfallversicherung für das 
Jahr 2009 mitprüfen. Die Beitragsjahre bis 2009 werden noch von den Prüfdiensten der Un-
fallversicherungsträger geprüft. Die vollständige Übernahme der Prüfungen durch die Ren-
tenversicherung erfolgt schrittweise bis zum 1. Januar 2012. 
 
Meldung der Arbeitsstunden an die Unfallversicherungsträger ab 1. Januar 
2010  zwingend 
 

War es den Arbeitgebern bisher freigestellt, die Arbeitsstunden ihrer Beschäftigten an die 
Unfallversicherung zu melden, gilt ab dem 1. Januar 2010, dass diese Daten zwingend mit-
zumelden sind. Ansonsten werden die Meldungen als fehlerhaft zur Neuerstattung abgewie-
sen. Zu melden sind entweder die tatsächlich erfassten Arbeitsstunden oder zumindest die 

http://www.das-elena-verfahren.de/
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Sollarbeitsstunden der Beschäftigten. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, kön-
nen ersatzweise Arbeitsstunden nach dem Vollarbeiterrichtwert bzw. geschätzte Arbeits-
stunden gemeldet werden. 
 
Weniger Erbschaft- und Schenkungsteuer für Geschwister und Geschwister-
kinder 
 

Die Erbschaftsteuersätze in der Steuerklasse II werden im Jahr 2010 von 30 – 50 % auf     
15 – 43 % abgesenkt. Dadurch werden insbesondere Übertragungen zwischen Geschwis-
tern und Geschwisterkindern entlastet. 

Einführung des Faktorverfahrens 
 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 haben Ehegatten zusätzlich zu den Steuerklassenkom-
binationen III / V bzw. IV / IV die Möglichkeit, auf der Lohnsteuerkarte jeweils die Steuerklas-
se IV in Verbindung mit einem Faktor eintragen zu lassen. Dieser Faktor hat die Wirkung 
eines steuermindernden Multiplikators. Ziel des Faktorverfahrens ist es, einen Anreiz zur 
Aufnahme einer steuerpflichtigen (und sozialversicherungspflichtigen) Beschäftigung zu 
schaffen – besonders für geringer verdienende Ehepartner. 
 
Erhöhung des Grundfreibetrags 
 

Der Grundfreibetrag wird ab dem 1. Januar 2010 von bislang 7.834 Euro auf 8.004 Euro für 
Alleinstehende und von 15.669 Euro auf 16.009 Euro für Ehepaare angehoben. 
Beim Steuertarif tritt zum 1. Januar 2010 nach der bereits 2009 erfolgten Absenkung des 
Eingangssteuersatzes von 15 % auf 14 % und der Anhebung der übrigen Tarifeckwerte um 
400 Euro tritt zudem zum 1. Januar 2010 nun eine weitere Anhebung der Tarifeckwerte um 
330 Euro ein. 
 
Erweiterter steuerlicher Abzug von Krankenversicherungsbeiträgen 
 

Nach bisherigem Recht sind Beiträge für eine Kranken- und Pflegeversicherung zusammen 
mit den anderen sonstigen Vorsorgeaufwendungen nur begrenzt abzugsfähig. Diese 
Höchstbeträge werden künftig auf bis zu 2.800 Euro erhöht. Über die Anhebung der Höchst-
beträge hinaus ist somit sichergestellt, dass künftig alle Krankenversicherungsbeiträge des 
Steuerpflichtigen, die ein Leistungsniveau absichern, das dem der gesetzlichen Kranken- 
und der sozialen Pflege-Pflichtversicherung entspricht, voll abziehbar sind. Steuerlich sind 
also mindestens die Beiträge für eine Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung als 
Sonderausgaben anzusetzen. Diese Abzugsmöglichkeiten gelten für privat wie auch für ge-
setzlich Krankenversicherte und werden auch lohnsteuerlich wirksam. 
 
Verbesserte Absetzbarkeit von Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder 
getrennt lebenden Ehegatten 
 

Der Höchstbetrag von 13.805 Euro für die im Rahmen des Realsplittings (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 
EStG) abziehbaren Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt leben-
den Ehegatten erhöht sich ab dem Jahr 2010 um die für den Unterhaltsempfänger über-
nommenen Beiträge zu einer Basiskranken- und einer Pflegepflichtversicherung. 
 
Erhöhte Absetzbarkeit der Rentenversicherung 
 

Die Absetzbarkeit von Beträgen zur Basisversorgung im Alter (also zum Beispiel die gesetz-
liche Rentenversicherung, eine berufsständige Versorgung, die so genannte „Rürup-Rente“) 
werden zu 70 % steuerfrei gestellt. 
 
Verlängerung der Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld auf 18 Monate 
 

Ab 1. Januar gilt eine neue Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld. Der Bezug von Kurzarbei-
tergeld wird auf bis zu 18 Monate verlängert. Den Arbeitgebern, die im Vertrauen auf eine 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation keine Entlassungen vornehmen, wird Pla-

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53988/DE/BMF__Startseite/Service/Glossar/S/014__Sonderausgaben.html
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nungssicherheit gegeben. So können Arbeitsplätze gerettet und wertvolle Kenntnisse, Kom-
petenzen und Erfahrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesichert werden. Ohne 
eine neue Regelung würde die Bezugsfrist für Kurzarbeit, die in 2010 begonnen wird, ent-
sprechend der gesetzlichen Regelung lediglich maximal sechs Monate betragen. Die Verlän-
gerung auf 18 Monate gilt für Betriebe, die mit der Kurzarbeit in 2010 beginnen. Für Betriebe, 
die mit der Kurzarbeit schon 2009 begonnen haben, gilt eine Bezugsfrist von 24 Monaten. 
Von dieser Regelung unabhängig bleibt es außerdem bei den besonderen Erleichterungen 
der Kurzarbeit durch die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung, so z. B. die Erstat-
tung der Sozialversicherungsbeiträge. Diese Regelung ist im SGB III geregelt und gilt bis 
zum 31. Dezember 2010. 
 
Insolvenzgeldumlage 
 

Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld für das Jahr 2010 wird auf 0,41 Prozent festgesetzt. 
 
Gendiagnostikgesetz 
 

Die arbeitsrechtlichen Regelungen des Gendiagnostikgesetzes treten am 1. Februar 2010 in 
Kraft. Nach dem Gesetz sind genetische Untersuchungen am Arbeitspatz grundsätzlich ver-
boten. Die Federführung für das Gendiagnostikgesetz obliegt dem Bundesministerium für 
Gesundheit. 
 
Quelle:  Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 18.12.2009;  

Pressemitteilung des BMFSFJ vom 18.12.2009;  
Pressemitteilung des BMAS vom 16.12.2009;  
Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.12.2010.  
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